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zur üzM/zzbrzmg zw zfezz GßOTßzzzzißzz, wie auch die
2?o£sdfez// ü£es Bzmzfospzzfes zur Azzz/zzbrMKg zfes TrzüMßMs^z'mm- z«zz^ BAzb/-
reßbfes in eidgenössischen Angelegenheiten erörtert wurden. Der Zzzzer-
raer Ar&ßzYsisrßz's für die po/z'öscAßw i?ßc&fß z^er Frzzw, zre/ebem nz'ßrzßÄzz

«MgeseÄßzze Orgzzzzzszzfzozzezz zfer Staz^ Lzzzerzz angehören, ist mit diesem
Informationskurs dem weitgehenden Bedürfnis nach Aufklärung und
Orientierung entgegengekommen. Geschichte, Entwicklung und Auswir-
kungen fanden in einer eigentlichen Staatsbürgerkunde eine lichtvolle
Darstellung; Vergleiche mit andern Ländern zeigten fesselnde Perspek-
tiven; die ruhig-sachlichen Erörterungen über Nachteile und Vorteile,
über Einwände, Sohlagworte usw. klärten vieles; Argumente und Gegen-
argumente gelangten zur Darstellung, so die Fragen: Beeinflussung durch
Frauen, die nichts wissen, das Familiengespräch über das Tagesgesche-
hen, der Militärdienst und die Leistungen der Frau während den beiden
Weltkriegen, das gegenseitige Verstehen von Stadt und Land, de)r Wille
zur Mitverantwortung für das Geschehen im Lande, und das ausschlag-
gebende Argument der Gerechtigkeit, Rechtsgleichheit in der Demokra-
tie. Die angeregte Befugnis, den Frauen die „Wählbarkeit" zuzuerkennen,
ergäbe das Unding eines Behördemitgliedes, das selber nicht stimmfähig
wäre! Es wird die unvoreingenommene Lektüre der Aufklärungsschrift
„Im Sinne der Gerechtigkeit und der Demokratie" empfohlen. Einer An-
frage nach der Ursache der Behauptung von „Notwehr" des „Frauen-
komitees g eg en das Frauenstimmrecht", wird ausdrücklich ezAgßgß«-
gasfe/Ö, zÄ2ss zfer AzAez/sbrßis «zzA# «gz^zerL sondern orzezzZzerZ und zeigt,
um was es geht, im Vertrauen auf ein Wort von Meinrad Inglin: „Die
Schweiz ist ein Land für reife Menschen". In diesem Sinne wird der
Arbeitskreis seine Tätigkeit weiterführen, im Verein mit der schwei-
zerischen Arbeitsgemeinschaft, in der Meinung, dass die luzernische Vor-
läge in keiner Weise die eidgenössische behindern will, sondern dass
vielmehr die eine die andere zu ergänzen berufen ist.

^gzzßs rozz 5ßgßssßr

Aargau: Die Wahl der Frauen in die Schulpflege
Das neue aargauische Schulgesetz bestimmt: „Jede Schulgemeinde

wählt eine Schulpflege von mindestens fünf Mitgliedern, der die Auf-
sieht über die Volks- und Fortbildungsschulen der Gemeinde übertragen
ist. Es sind auch Frauen wählbar". Der Gemeinderat einer Gemeinde
schlug nutt der Wahlversammlung vor, die Schulpflege für die neue
Amtsperiode wie bisher aus neun;'Mitgliedern zu bestellen. Aus der Mitte
der Versammlung wurde die Erweiterung auf elf Mitglieder beantragt
mit der Bestimmung, dass zw-ez' Szfoe Trzzzzezz zzÄßr/zzssßzz werden müssten.
Der Vorsitzende erklärte, die Gemeindeversammlung könne über die
Erhöhung der Mitgliederzahl befinden, nicht aber über die zusätzliche
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Bestimmung zugunsten der Wahl von zwei Frauen. In diesem Sinne hat
die Gemeindeversammlung Beschluss gefasst. Ein Beschwerdeführer
machte geltend, es sei zulässig, die Zahl der weiblichen Schulpflegemit-
glieder verbindlich festzusetzen.

Die Direktion des Innern — und nach ihr als letzte Rekursinstanz
auch der Ges.amfregJemTzgsr«/ — fcÄw'fe zföe

«/;. Wohl sind Frauen in die Schulpflpge wählbar; ihre Mitgliederzahl
unterliegt aber der Wahlfreiheit der Stimmberechtigten. Vom kantonalen
Recht aus kann von der Wahl von Frauen in die Schulpflege Umgang
genommen werden; es besteht aber auch die Möglichkeit, dass die Schul-
pflege ausschliesslich, mehrheitlich oder sonst in beliebiger Zahl mit
Frauen besetzt wird.

CHRONIK Schweiz
Die HemVzigizmg /reismmg,er EzYZzzeKgrMppezz konnte

nach einer Statutenrevision der freisinnig-demokratischen Partei der
Schweiz ihre Vertretung im Zentralvorstand von 2 auf 4 Personen erwei-
tern, im Hinblick auf eine bessere Vertretung aller Sprachgebiete. Es
wurden ausser der Zentralpräsidentin, Frau C. Ec&z&fer-iGaegz, Kreuz-
lingen, die folgenden Frauen gewählt: Frau //. Bern,
bisher, Mme J3or,e>/, Genf, und Mme E. Ez^com'-Eoretti, Lugano.

Am ordentlichen, Landestag der Z77M&Aä»gzge?2 in Bern wurde Frl.
E. Basel, zum dritten Stellvertreter des Landesobmannes gewählt.

Die Landwirtschaftskommission des Kantons Bern, gestützt auf die
Bestimmungen des eidgenössischen Landwirtschaftsgesetzes, ernannte ei-
ne kantonale Kommission für Berufsbildung. Vizepräsidentin ist Frau

Ehzepp-Rz'enz, Wichträch, die Präsidentin des Verbandes bernischer
Landfrauen.

Die iGrcEewEeÄörEe i>o« Wem/ß/ifiB hatte die Ein-
führung des kirchlichen Frauenstimm- und -Wahlrechts empfohlen, die
Stimmberechtigten der evangelischen Kirchgemeinde lehnten sie jedoch
mit 325 Nein gegen 292 Ja ab.

In Ar&o» sollen die Frauen auf dem Zirkularweg befragt werden,
ob sie das kirchliche Frauenstimmrecht wünschen.

KommzsHo« /wr m£erra<2i(:io««/e BezieEwwguw
Dieser Kommission sind vier neue Mitglieder beigetreten: Mlle Eli-

sabeth Bertschi, Genf, Frau Marlies Müller, Ligerz, Frau Dr. H. Schnei-
der-Gmür, Frau Betty Wehrli-Knobel, Zürich. Frl. Dr. Ida Somazzi,
Bern, die dieser Kommission seit ihrer Gründung im Jahr 1951 angehörte,
hat ihren Rücktritt genommen.
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